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einer Servicerufnummer angewählten Telekommunikati-
ons-Diensteinrichtung. 
Eine Aufgabe der Erfindung ist es, einen neuen Weg aufzu-
zeigen, mit welchem ein sicherer Schutz vor einer unge-
wollten Anwahl einer Diensteinrichtung und/oder der An-
wahl einer undefinierten Diensteinrichtung ermöglicht wird. 
Die Erfindung schlägt ein System und ein Verfahren vor, bei 
welchem während eines Rufaufbaus (A) eine Auswertung 
der gewählten Rufnummer, basierend auf wenigstens einer 
Kommunikationsnetz-basiert gespeicherten Serviceruf-
nummer und/oder wenigstens einem Servicerufnummer-
raum, durchgeführt wird, unter Ansprechen auf das Erken-
nen (B) einer Servicerufnummer die Übermittlung (G) einer 
definierten Bestätigungsinformation von der Telekommuni-
kations-Teilnehmerendeinrichtung (10) zur Verifizierung 
der Rufverbindung gefordert wird und unter Ansprechen 
auf ein Nichtübereinstimmen der geforderten mit einer oder 
keiner von der Telekommunikations-Teilnehmerendeinrich-
tung (10) übermittelten Bestätigungsinformation der 
Rufaufbau abgebrochen wird.
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Beschreibung

[0001]  Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein 
System zum netzbasierten Verifizieren von Rufver-
bindungen von einer Telekommunikations-Teilneh-
merendeinrichtung zu einer unter einer Serviceruf-
nummer angewählten Telekommunikations-Dienst-
einrichtung, insbesondere zur netzbasierten Absi-
cherung von Mehrwertdiensten gegen automatisierte 
Verbindungen.

[0002] Im Rufnummernraum des öffentlichen Tele-
fonnetzes, im Wesentlichen unabhängig davon, ob 
das Telefonnetz als Festnetz oder Mobilfunknetz aus-
gebildet ist, nimmt das Angebot von durch Wahl einer 
bestimmten Servicerufnummer anwählbaren Dienst-
einrichtungen stetig zu. Über derartige anwählbare 
Diensteinrichtungen sind beispielsweise Ansage-
und/oder Infodienste über das Telekommunikations-
netz abrufbar oder auch Audio- und/oder Videokonfe-
renzen zu ermöglichen. In der Regel sind die zur An-
wahl bestimmter Dienstangebote den jeweiligen 
Diensteinrichtungen zugeordneten Servicerufnum-
mern in speziellen Rufnummernbereichen zusam-
mengefasst.

[0003] Hierbei gibt es Zielrufnummern, bei denen 
die Verbindungspreise deutlich über dem normalen 
Tarif liegen. Zielrufnummern mit höheren Verbin-
dungspreisen liegen in Deutschland z.B. in den Ruf-
nummernbereichen 00xx, 0137xx, 015xx, 016xx, 
017xx usw. Ferner gibt es Zielrufnummern mit Tari-
fen, die vom jeweiligen Anbieter frei festgelegt wer-
den können. Derartige Zielrufnummern gibt es bei-
spielsweise in den Rufnummernbereichen 11xx, 
012xx, 019xx, wobei in Deutschland den Dienstruf-
nummern aus dem Nummernbereich 0190x und dem 
zukünftigen Nummernbereich 0900x eine besonders 
hohe Bedeutung zukommt.

[0004] Die höher tarifierten und/oder frei tarifierba-
ren Rufnummern werden im Allgemeinen von Unter-
nehmen zur Vermarktung von verschiedensten Inhal-
ten und/oder Dienstleistungen genutzt, die über den 
Basisnutzen des Telekommunikationsnetzes hinaus-
gehen. Beispiele für gegen Entgelt angebotene 
Dienstleistungen, sogenannte Mehrwertdienste, sind 
unter Anderem Auskunftsdienste, Bestell-Hotlines, 
spezielle Beratungen oder telefonische Wetterinfor-
mationen.

[0005] Die Rufnummern aus dem Bereich 0190x 
werden in Deutschland derzeit in 1000er Blöcken an 
die Netzbetreiber der jeweiligen Telefonnetze zuge-
teilt, wobei hierbei den Rufnummern 090-1 bis 
0190-9 feste Tarifstrukturen zugrunde gelegt sind. 
Für Rufnummern aus dem Teilbereich 0190-0 sind 
derzeit keine Tarifgrenzen vorgegeben, insbesonde-
re, um jeweilig interessierten Anbietern von kosten-
pflichtigen Dienstleistungen die Möglichkeit zu eröff-

nen, eine dem jeweiligen Mehrwertdienst angemes-
sen erscheinende Tarifierung frei vorzunehmen. Zum 
einen wird hierdurch den Anforderungen des Marktes 
nach flexiblen, leistungsbezogenen Tarifen Rech-
nung getragen, zum anderen werden Nutzern von 
derartigen Diensten eine anonyme, bequeme und 
von der Preisgabe einer Bankverbindung oder Kredit-
kartennummer unabhängige Zahlungsmethode per 
Telefonrechnung zur Verfügung gestellt. In der Regel 
zahlt der Nutzer eines solchen Dienstangebotes so-
mit durch seinen Anruf, also das Inkasso über die Te-
lefonrechnung erfolgt und der Anruf für eine Mehr-
wertdienstnutzung hierbei mit einem höheren Entgelt 
als für eine reguläre Telefonverbindung belastet wird.

[0006] Neben seriösen Anbietern mit werthaltigen 
Angeboten nutzen jedoch auch unseriöse Anbieter 
diese Form der Vermarktung. Die Rufnummern der 
unseriösen Anbieter sind zum Teil extrem hoch be-
preist. Insbesondere werden bei Dienstangeboten 
unseriöser Anbieter häufig auch menschliche Schwä-
chen wie Unaufmerksamkeit, Gutgläubigkeit 
und/oder Angstmacherei bewusst ausgenutzt 
und/oder die Dienstnutzer zum Teil bewusst oder in 
betrügerischer Absicht vor allem über das mit der In-
anspruchnahme des kostenpflichtigen Dienstes an-
fallende Gebührenaufkommen im Unklaren gelas-
sen. Die Zahl der Teilnehmer, die sich gegen diese 
zunehmende Gefährdung schützen möchte, steigt 
stetig. Häufig liegen jedoch aus Sicht des Teilneh-
mers gewünschte und nicht gewünschte Ziele bzw. 
Angebote im Rufnummernraum dicht beieinander, 
sind gemischt und/oder unterliegen einem ständigen 
Wechsel, so dass die nicht gewünschten Ziele über-
haupt nicht bekannt sind.

[0007] Das zur Zeit gängige Verfahren, dass Anbie-
ter von insbesondere kostenpflichtigen Diensten, 
über spezifische Rufnummernbereiche, wie bei-
spielsweise dem (0)190-Rufnummernbereich ange-
wählt werden, stellt jedoch nicht hinreichend sicher, 
dass die Dienstnutzer umfassend über Art, Inhalt und 
Gebührenaufkommen nach Anwahl der entsprechen-
den Diensteinrichtung informiert sind und die hier-
durch angebotene Dienstleistung stets bewusst in 
Anspruch nehmen. Betroffen sind somit, wenn auch 
in unterschiedlicher Ausprägung, grundsätzlich alle 
Dienstnutzer, die eine für sie kostenpflichtige Dienst-
leistung, insbesondere per Telefon, Fax, SMS MMS 
oder PC in Anspruch nehmen.

[0008] Ferner versuchen unseriöse Anbieter mit al-
len Mitteln, Anrufe zu ihrer Servicerufnummer zu ge-
nerieren. Bekanntestes Beispiel sind die sogenann-
ten Dialer, eine Software, die zum Teil ohne Wissen 
eines PC-Inhabers Verbindungen aufbauen können. 
Insbesondere bei Internet-Benutzern, die keine ent-
sprechenden Schutzmaßnahmen wie den Einsatz 
von Hardware/Software-basierten Dialer-Blockern, 
Viren-Scannern oder Firewalts implementiert haben, 
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stellt sich somit das besondere Problem, dass sich 
Dialer vom Nutzer unbemerkt zunächst auf dessen 
Internet-Einrichtung installieren können und in Folge 
nach Installation der Software beispielsweise nach 
sofortigem Trennen der aktuellen Verbindung, bei 
Einwahl in das Internet automatisch über die Funkti-
on Standardverbindung im DFÜ-Netzwerk und/oder 
direkt beim Start des Betriebssystems eine Telefon-
verbindung zu einer kostenpflichtigen Serviceruf-
nummer herstellen.

[0009] Gegen eine unerwünschte Dienstnutzung 
sind daher bereits unterschiedliche Abwehrmöglich-
keiten bekannt.

[0010] So kann ein hardware-basierter Dialer-Blo-
cker im Falle einer Internet-Nutzung zwischen die Te-
lefondose und das Modem geschalten werden. Der 
Dialer-Blocker ist hierbei so konfiguriert, dass eine 
vorgegebene Anzahl von Rufnummern einprogram-
mierbar ist. Über diese und ausschließlich nur über 
diese Rufnummern ist der Verbindungsaufbau mög-
lich. Jeder Versuch eines Verbindungsaufbaus über 
eine hiervon abweichende Rufnummer wird unter-
bunden.

[0011] Ferner können software-basierte Dia-
ler-Warnprogramme, wie beispielsweise "190-War-
ner" oder „YAW" auf einem PC installiert werden, um 
das DFÜ-Netzwerk und/oder die TAPI- und CA-
PI-Schnittstellen zu überwachen. Der Nutzer kann 
hierbei vorgeben, welche Programme bzw. über wel-
che Rufnummern abgehend eine Online-Verbindung 
aufgebaut werden darf. Alle darüber hinausgehen-
den Verbindungsversuche werden geblockt und nur 
nach ausdrücklicher Autorisierung durch den Nutzer 
freigegeben bzw. freigeschaltet.

[0012] Darüber hinaus sind moderne Nebenstellen-
anlagen in der Regel mit einer sogenannten schwar-
zen Liste (Black-List) programmierbar. Eine solche 
schwarze Liste enthält bedingt durch die technische 
Konzeption der Anlage eine bestimmte Anzahl frei 
programmierbarer Rufnummern. Im Falle einer An-
wahl nach außen, also einer abgehenden Rufverbin-
dung über eine in der schwarzen Liste enthaltenen 
Rufnummer wird der Verbindungsaufbau durch die 
Anlage blockiert bzw. abgewiesen.

[0013] Ferner sind netzbasierte Lösungen zum 
Sperren von Rufnummernbereichen für eine be-
stimmte Teilnehmerendeinrichtung durch den jeweili-
gen Netzbetreiber bekannt. Der Schutzmechanismus 
besteht hierbei darin, dass auf Antrag eines Teilneh-
mers der Netzbetreiber in seinen technischen Ein-
richtungen, wie insbesondere den Vermittlungsstel-
len sicherstellt, dass von der entsprechenden Teil-
nehmerendeinrichtung beispielsweise der 0190-Ruf-
nummernbereich abgehend nicht anwählbar, das 
heißt gesperrt ist. Durch diese Dauersperre ist jedoch 

auch jegliche Nutzung von an sich gewünschten 
Diensten innerhalb dieses Rufnummernbereiches 
unterbunden.

[0014] Auch sind Sicherheitspakete bekannt, mit 
denen kommende und gehende Verbindungen nut-
zerseitig basierend auf einer weißen Liste zugelas-
sen bzw. basierend auf einer schwarzen Liste ge-
sperrt werden können. Im Einzelnen kann beispiels-
weise mittels einer veränderbaren Anschlusssperre 
der Nutzer selbst abgehende Wählverbindungen an 
seinem Telefon sperren, beispielsweise Verbindun-
gen zu 0190-Rufnummern, wobei jeweils lediglich 
nur einer von mehreren vorgegebenen Rufnummern-
bereichen gesperrt werden kann.

[0015] Mittels einer veränderbaren Rufnummern-
sperre, die über eine Rufnummernliste gesteuert 
wird, hat der Nutzer die Möglichkeit, entweder weiße 
Listen oder schwarze Listen zu erzeugen. Folglich 
können basierend auf einer schwarzen Liste abge-
hende Wählverbindungen zu unerwünschten Ruf-
nummern bzw. Rufnummerngruppen als nicht zuläs-
sige Ziele gesperrt werden, während alle anderen 
Rufnummern erreichbar sind. Alternativ können auf 
einer schwarzen Liste basierend ausschließlich die 
abgehenden Wählverbindungen zu gewünschten 
Rufnummern bzw. Rufnummerngruppen als zulässi-
ge Ziele freigegeben werden, während alle anderen 
Rufnummern gesperrt sind. Durch den Nutzer kön-
nen hierdurch bis zu 10 Rufnummern bzw. Rufnum-
mergruppen mit jeweils maximal 20 Ziffern festgelegt 
und per Zifferncode über die Teilnehmerendeinrich-
tung selbst programmiert werden.

[0016] Für eine aus Sicht des Teilnehmers erforder-
liche differenzierte Filterung von Rufverbindungen 
reichen diese vorhandenen Listenplätze bzw. die vor-
handenen Kapazitäten jedoch häufig nicht aus. Um 
eine hinreichende Sicherheit zu erhalten, müssen als 
Konsequenz dieser begrenzten Kapazität ganze Ruf-
nummernbereiche gesperrt werden. Mit der Folge, 
dass die in diesen Bereichen enthaltenen seriösen 
Angebote ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen.

[0017] Alle vorgenannten Abwehrmaßnahmen wei-
sen somit als einen gemeinsamen Nachteil auf, dass 
der freie Zugang zu Dienstangeboten über ein Tele-
kommunikationsnetz erschwert oder sogar unmög-
lich gemacht wird. Hinzu kommt, dass der Laie im 
Einzelfall unter Umständen technisch überfordert ist, 
mögliche Schutzmaßnahmen selbst zu treffen, selbst 
wenn er bereit ist, den zusätzlichen finanziellen Auf-
wand zu tragen.

Aufgabenstellung

[0018] Eine Aufgabe der Erfindung ist es folglich, ei-
nen gegenüber dem Stand der Technik neuen und 
wesentlich verbesserte Weg aufzuzeigen, mit wel-
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chem den vorgenannten Nachteilen und Problemen 
entgegengetreten wird und der insbesondere einen 
sicheren Schutz vor einer ungewollten Anwahl einer 
Diensteinrichtung und/oder der Anwahl einer undefi-
nierten Diensteinrichtung bei einer ansonsten im We-
sentlichen unproblematischen und ohne technische 
Voreinstellungen möglichen bewussten Nutzung von 
über Diensteinrichtungen angebotenen Dienstleis-
tungen bietet.

[0019] Die erfindungsgemäße Lösung ist auf höchst 
überraschende Weise bereits durch die in den an-
hängigen, unabhängigen Ansprüchen definierten Ge-
genstände gegeben.

[0020] Vorteilhafte und/oder bevorzugte Weiterbil-
dungen bzw. Ausführungsformen sind Gegenstand 
der jeweiligen anhängigen Unteransprüche.

[0021] Erfindungsgemäß ist somit ein netzbasiertes 
Verifizieren von Rufverbindungen von einer Telekom-
munikations-Teilnehmerendeinrichtung zu einer un-
ter einer Servicerufnummer angewählten Dienstein-
richtung derart vorgesehen, dass während eines 
Rufaufbaus eine Auswertung der gewählten Rufnum-
mer basierend auf wenigstens einer, auf Seiten eines 
Telekommunikationsnetzes gespeicherten Service-
rufnummer und/oder wenigstens einem gespeicher-
ten Servicerufnummernraum durchgeführt wird, wo-
bei unter Ansprechen auf das Erkennen einer Servi-
cerufnummer die Übermittlung einer definierten Be-
stätigungsinformation von der Telekommunikati-
ons-Teilnehmerendeinrichtung zur Verifizierung der 
Rufverbindung gefordert wird und unter Ansprechen 
auf ein Nichtübereinstimmen der geforderten mit ei-
ner oder keiner von der Telekommunikations-Teilneh-
merendeinrichtung übermittelten Bestätigungsinfor-
mation der Rufaufbau abgebrochen wird.

[0022] Insbesondere unter Verwendung eines Sys-
tems, welches wenigstens einem Telekommunikati-
onsnetz zuordenbar wenigstens einen Speicher zum 
auslesbaren Speichern von einer Anzahl von Servi-
cerufnummern und/oder Servicerufnummernräumen 
umfasst, sowie eine Einrichtung zum hierauf basier-
ten Auswerten einer Rufnummer, zu welcher ein 
Rufaufbau von einer Telekommunikations-Teilneh-
merendeinrichtung aufgebaut werden soll, und eine 
Verifizierungseinrichtung, die unter Ansprechen auf 
das Erkennen einer Servicerufnummer zum Verglei-
chen einer definierten Bestätigungsinformation mit 
einer von der Telekommunikations-Teilnehmerend-
einrichtung übermittelten Bestätigungsinformation 
und unter Ansprechen auf ein Nichtübereinstimmen 
der definierten Bestätigungsinformation mit der oder 
keiner von der Telekommunikations-Teilnehmerend-
einrichtung übermittelten Bestätigungsinformation 
zum Abbrechen des Rufaufbaus ausgebildet ist, ist 
folglich erstmalig ermöglicht, dass ein über eine Ser-
vicerufnummer angebotener Dienst, also insbeson-

dere auch ein kostenpflichtiger Mehrwertdienst nur 
angewählt wird, sofern dies von der ausgehenden Te-
lekommunikations-Teilnehmerendeinrichtung expli-
zit während des Rufaufbaus bestätigt wird.

[0023] Somit gewährleistet die Erfindung insbeson-
dere auch eine wesentlich verbesserte Absicherung 
gegen eine automatisierte Rufverbindungen, bei-
spielsweise auch unter Verwendung von Dialern, zu 
kostenpflichtigen Mehrwertdiensten.

[0024] Die Installation und Einrichtung einer netzba-
sierten und/oder teilnehmerbasierten Sperrung 
und/oder Freischaltung von vorzudefinierenden, ins-
besondere auch einem Wandel unterliegenden Servi-
cerufnummern ist somit nicht mehr notwendig.

[0025] Zur einfachen Signalisierung, dass eine Veri-
fizierung der Rufverbindung durchgeführt wird, sieht 
die Erfindung in bevorzugter Weiterbildung die Über-
tragung einer Anforderung zur Übermittlung der defi-
nierten Bestätigungsinformation an die Telekommu-
nikationsendeinrichtung vor.

[0026] Insbesondere, um gebundene Netzkapazitä-
ten wieder freizugeben und/oder im Fall einer Tarifie-
rung einer durchzuführenden Verifizierung, sieht die 
Erfindung ferner in zweckmäßiger Weise vor, den 
Rufaufbau nach Anforderung der Bestätigungsinfor-
mation unter Ansprechen auf das Verstreichen eines 
vordefinierten Zeitintervalls abzubrechen, sofern von 
der Telekommunikations-Teilnehmerendeinrichtung 
keine Bestätigungsinformation übermittelt wird.

[0027] Auch wenn als definierte Bestätigungsinfor-
mation beispielsweise eine Nummer aus einer der 
Telekommunikations-Teilnehmerendeinrichtung zu-
vor zugeordneten und übermittelten Liste von einmal 
verwendbaren Nummern bereits ausreichend sein 
kann, ist zur Erhöhung der Sicherheit in vorteilhafter 
Weiterbildung vorgesehen, dass die definierte Bestä-
tigungsinformation dem Rufaufbau eindeutig zuge-
ordnet wird.

[0028] Hierzu ist in zweckmäßiger Weiterbildung 
vorgesehen, dass die definierte Bestätigungsinfor-
mation erst unter Ansprechen auf das Erkennen einer 
Servicerufnummer generiert wird, insbesondere mit-
tels eines Zufallsgenerators und daraufhin an die Te-
lekommunikations-Teilnehmerendeinrichtung über-
tragen wird.

[0029] Insbesondere, um einem jeweiligen Teilneh-
mer die Wahlmöglichkeit einzuräumen, eine erfin-
dungsgemäße Verifizierung durchzuführen oder nicht 
und/oder wenn bei dem Anschluss der Telekommuni-
kations-Teilnehmerendeinrichtung für bestimmte 
Dienstrufnummern bereits zusätzlich eine permanen-
te oder veränderbare Rufnummernsperre geschaltet 
wurde, ist erfindungsgemäß ferner vorgeschlagen, 
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dass eine Auswertung der gewählten Rufnummer le-
diglich unter Ansprechen auf eine von der Rufnum-
mer umfasste definierte Anfangsziffernfolge erfolgt.

[0030] Um darüber hinaus den jeweiligen Teilneh-
mer in die Lage zu versetzen, eine bewusste Ent-
scheidung für oder gegen den Rufaufbau zu der an-
gewählten Diensteinrichtung im Falle einer Verifizie-
rung zu treffen, wird in zweckmäßiger erfindungsge-
mäßer Fortbildung unter Ansprechen auf das Erken-
nen einer Servicerufnummer dieser Servicerufnum-
mer zugeordnete, gespeicherte Information an die 
Telekommunikations-Teilnehmerendeinrichtung 
übertragen.

[0031] Applikationsspezifisch ist ferner vorgesehen, 
dass die Übertragung von Information zu und/oder 
von der Telekommunikations-Teilnehmerendeinrich-
tung unter Verwendung eines Sprachdialogsystems, 
eines Mehrfrequenzverfahrens, visuell und/oder mul-
timedial erfolgt. Je nach verwendeter Telekommuni-
kations-Teilnehmerendeinrichtung unterstützt die Er-
findung somit auch die Übertragung von Multimedia-
daten über Netzwerke allgemein und über das Inter-
net im Besonderen.

[0032] Die Telekommunikations-Endeinrichtung 
kann somit im Wesentlichen jede Mobilfunkeinrich-
tung oder Festnetzeinrichtung, wie beispielsweise 
ein Telefon, ein PC oder ein PDA/MDA (persönlicher 
digitaler Assistent/multimedialer digitaler Assistent) 
sein. Darüber hinaus sieht die Erfindung insbesonde-
re zur Nutzung von Standardprodukten, bestehenden 
Schnittstellen und/oder vorhandener bzw. bewährter 
Technik vor, das Auswerten, Erkennen, Verifizieren, 
Abbrechen und/oder Weiterleiten zur angewählten 
Rufnummer unter Verwendung wenigstens einer Ver-
mittlungsstelle durchzuführen, über welche der 
Rufaufbau wenigstens teilweise erfolgt.

[0033] Insbesondere hierbei ist in besonders bevor-
zugter Ausführung ferner vorgesehen, dass unter An-
sprechen auf das Erkennen einer Servicerufnummer 
die Telekommunikations-Teilnehmerendeinrichtung 
zur Anforderung der Bestätigungsinformation zu-
nächst mit einer über wenigstens eine Vermittlungs-
stelle zugreifbaren Verifizierungseinrichtung verbun-
den wird und erst unter Ansprechen auf ein Überein-
stimmen der angeforderten mit der von der Telekom-
munikations-Teilnehmerendeinrichtung übermittel-
ten Bestätigungsinformation eine Weiterverbindung 
mit der angewählten Diensteinrichtung aufgebaut 
wird.

[0034] Hierüber lässt sich ferner auf einfache Weise 
eine Tarifierung des angebotenen Verifizierungs-
dienstes durchführen. Insbesondere bei einer sol-
chen Ausbildung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens ist vorgeschlagen, unter Ansprechen auf eine 
durchgeführte Verifizierung in Abhängigkeit des Er-

gebnisses oder unabhängig von dem Verifizierungs-
ergebnis Tarifierungsinformation zu einem Tarifie-
rungs- und/oder Abrechnungssystem zur Weiterver-
arbeitung zu übertragen.

[0035] Entsprechend sehen bevorzugte Ausfüh-
rungsformen des erfindungsgemäßen Systems zur 
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens 
ein Sende-/Empfangsmodul der Verifizierungsein-
richtung zum Übertragen und Empfangen von Infor-
mation an die bzw. von der Telekommunikationsend-
einrichtung vor, wobei das Sende-/Empfangsmodul 
applikationsspezifisch zum Übertragen und Empfan-
gen von akustischer und/oder visueller Information 
ausgebildet ist und/oder Zugriff auf ein Sprachdialog-
system und/oder ein System zur Anwendung eines 
Mehrfrequenzverfahrens hat.

[0036] Ferner ist vorgesehen, dass die Auswerte-
einrichtung applikationsspezifisch unter Ansprechen 
auf im Wesentlichen jede Rufnummer oder lediglich 
unter Ansprechen auf eine spezifische Anfangszif-
fernfolge aktivierbar ist.

[0037] Zum Überwachen eines vordefinierten Zei-
tintervalls innerhalb dessen die Übermittlung eines 
geforderten Bestätigungssignals durch die Telekom-
munikations-Teilnehmerendeinrichtung erfolgen soll, 
steht in zweckmäßiger Weise die Verifizierungsein-
richtung mit einer Uhr in Verbindung.

[0038] Darüber hinaus umfasst die Verifizierungs-
einrichtung in zweckmäßiger Weise ein Modul zum 
eindeutigen Zuordnen der definierten Bestätigungs-
information zu dem gewünschten Rufaufbau 
und/oder weist ein zum Generieren von eindeutig de-
finierten Bestätigungsinformationen entsprechend 
zugeordnetes Modul, insbesondere einen Zufallsge-
nerator auf.

[0039] In besonders bevorzugter Ausführung um-
fasst das System ferner wenigstens eine Einrichtung 
zum Rück- und/oder Weiterverbinden der Telekom-
munikations-Teilnehmerendeinrichtung mit der Verifi-
zierungseinrichtung unter Ansprechen auf das Er-
kennen einer Servicerufnummer und zum Rück- 
und/oder Weiterverbinden der Telekommunikati-
ons-Teilnehmerendeinrichtung mit der angewählten 
Diensteinrichtung unter Ansprechen auf ein Überein-
stimmen der definierten, mit der von der Telekommu-
nikations-Teilnehmerendeinrichtung übermittelten 
Bestätigungsinformation.

[0040] Die Auswerteeinrichtung Verifizierungsein-
richtung und/oder die Rück- und/oder Weiterverbin-
dungseinrichtung sind hierbei zweckmäßiger Weise 
wenigstens einer Vermittlungsstelle zuordenbar, wo-
bei diese Vermittlungsstelle in bevorzugter Weiterbil-
dung die Vermittlungsstelle eines Festnetzes oder ei-
nes Mobilfunknetzes ist, über welche der Rufaufbau 
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wenigstens teilweise erfolgt.

[0041] Zum abrufbaren Speichern von einer Servi-
cerufnummer zugeordneter Information ist der Verifi-
zierungseinrichtung ferner wenigstens eine Daten-
bank zugeordnet.

[0042] Darüber hinaus umfasst das erfindungsge-
mäße System vorzugsweise eine der Verifizierungs-
einrichtung zugeordnete Einrichtung zur Generierung 
von Tarifierungsinformationen und zur Übertragung 
der Tarifierungsinformationen an ein Tarifierungs- 
und/oder Abrechnungssystem.

[0043] Das erfindungsgemäße System besitzt darü-
ber hinaus bevorzugt Schnittstellen zum Bereitstellen 
eines Zugangs von und/oder zu weiteren Kommuni-
kationsnetzwerken, insbesondere des Internets.

[0044] Die Erfindung umfasst ferner einen compu-
terlesbaren Träger mit einem Programmcode, der bei 
Implementierung in einen Computer, insbesondere 
innerhalb eines erfindungsgemäßen Systems, die 
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens 
bewirkt.

Ausführungsbeispiel

[0045] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft 
anhand einer bevorzugten Ausführungsform unter 
Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher 
beschrieben.

[0046] In der Zeichnung zeigt:

[0047] Fig. 1 eine prinzipielle Darstellung der Ein-
wahl auf eine Verifizierungseinrichtung gemäß dem 
erfindungsgemäßen Verfahren,

[0048] Fig. 2 eine prinzipielle Darstellung der Über-
sendung von, einer erkannten Servicerufnummer zu-
geordneter Information und von einer definierten Be-
stätigungsinformation an die wählende Telekommu-
nikationsendeinrichtung,

[0049] Fig. 3 eine prinzipielle Darstellung der Über-
tragung der geforderten Bestätigungsinformation an 
die Verifizierungseinrichtung,

[0050] Fig. 4 eine prinzipielle Darstellung eines Ver-
bindungsaufbau zur angewählten Diensteinrichtung, 
und

[0051] Fig. 5 skizzenhaft eine bevorzugte techni-
sche Realisierung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens innerhalb eines Telekommunikationsnetzes.

[0052] Unter nachfolgender Bezugnahme auf die 
Fig. 1 bis 5 wird eine bevorzugte Ausführungsform 
des erfindungsgemäßen Verfahrens beschrieben, bei 

welchem eine Rufverbindung von einem Telekommu-
nikations-Teilnehmer über ein Telekommunikations-
netz 20 zu einer Diensteinrichtung 40 zum Abrufen 
eines Dienstangebotes, insbesondere eines kosten-
pflichtigen Mehrwertdienstes nicht mehr wie bisher 
üblich durch direkte Anwahl der Servicerufnummer 
der entsprechenden Diensteinrichtung hergestellt 
wird, sondern die Verbindung zwischen dem Teilneh-
mer und der Diensteinrichtung 40 erst nach aus-
drücklicher Billigung bzw. Bestätigung durch den Teil-
nehmer gegenüber einer dem Telekommunikations-
netz 20 zugeordnete, beispielsweise beim Netzbe-
treiber implementierte Verifizierungseinrichtung 30
freigeschaltet wird.

[0053] Die Fig. 1 bis 4 zeigen hierbei den prinzipiel-
len Ablauf des nachfolgend beschriebenen Verfah-
rens und die Fig. 5 eine bevorzugte technische Rea-
lisierung in einem Telekommunikationsnetz.

[0054] Innerhalb des Telekommunikationsnetzes 20
werden durch den Netzbetreiber verschiedene Ver-
bindungsdienste angeboten, beispielsweise ein mit 
22 gekennzeichneter normaler Verbindungsdienst, 
ein mit 23 gekennzeichneter Verbindungsdienst mit 
einmalig festgelegtem Verbindungstarif oder soge-
nanntem Charching und ein mit 24 gekennzeichneter 
Verbindungsdienst mit der Möglichkeit zum erneuten 
Festsetzen eines Verbindungstarif oder sogenann-
tem Recharging. Ferner ist eine mit der Bezugsziffer 
21 gekennzeichnete Dienstleistung einer Rufnum-
mernanalyse oder -auswertung angeboten.

[0055] Von einer Telekommunikations-Teilnehme-
rendeinrichtung 10, welche beispielsweise ein PC 
oder ein Telefon ist, wählt sich, wie mit dem Pfeil A 
gekennzeichnet, ein Teilnehmer in das Netz 20 ein. 
Bei der beschriebenen Ausführungsform wählt der 
Teilnehmer beispielsweise die Ziffernfolge 
012033(0)190012345. Die vorzugsweise in einer 
Vermittlungsstelle des Netzbetreibers, beispielswei-
se gemäß Fig. 5 in der Vermittlungsstelle 25 inte-
grierte Rufnummernanalyse erkennt aufgrund der 
Anfangsziffernfolge 012033, dass eine Auswertung 
der Rufnummer in Bezug auf eine Servicerufnummer 
durchgeführt werden soll.

[0056] Die der Anfangsziffernfolge folgende Ziffern-
folge, also im vorliegenden Beispiel die 
(0)190012345 kennzeichnet hierbei hinreichend voll-
ständig eine dienstspezifische Nummernfolge eines 
Anbieters eines Dienstes, der über eine dieser Servi-
cerufnummernfolge zugeordnete Diensteinrichtung 
40 abrufbar ist. Im vorliegenden Beispiel ist ange-
nommen, dass die Servicerufnummernfolge 
(0)190012345 die dienstspezifische Nummernfolge 
des Anbieters eines kostenpflichtigen Mehrwert-
dienstes ist. Daraufhin wird der von der Telekommu-
nikations-Teilnehmerendeinrichtung 10 ausgehende 
Ruf A unter Zwischenschaltung des Verbindungs-
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dienstes mit Recharching-Funktionalität 24, wie mit 
dem Pfeil B gekennzeichnet, zunächst zu einer Veri-
fizierungseinrichtung 30 weitergeleitet (Pfeil C).

[0057] Die Weiterleitung bewirkt im vorliegenden 
Fall, dass eine Verbindung zwischen der Telekommu-
nikations-Teilnehmerendeinrichtung 10 und der Veri-
fizierungseinrichtung 30, wie mit dem Pfeil D gekenn-
zeichnet, aufgebaut wird. Gegebenenfalls wird hier-
bei die Verbindung von der Telekommunikations-Teil-
nehmerendeinrichtung 10 bis zur Ursprungsvermitt-
lungsstelle zunächst abgebaut und eine neue Verbin-
dung entsprechend aufgebaut. Ein solcher Verbin-
dungsab- und -aufbau findet dabei vom Teilnehmer 
unbemerkt im Netz des Netzbetreibers statt. Eine Ta-
rifierung eines derartigen Rück- und/oder Weiterlei-
tungsgesprächs, also zu der Verifizierungseinrich-
tung 30, erfolgt hierbei zweckmäßiger Weise so, als 
ob die Teilnehmerendeinrichtung 10 die Verbindung 
originär hergestellt hätte.

[0058] Die Verifizierungseinrichtung 30 umfasst 
eine Datenbank 32, einen Zufallsgenerator 33 und 
eine Vergleichseinrichtung 34 zur Durchführung der 
nachfolgend beschriebenen eigentlichen Verifizie-
rung der gewählten Rufverbindung. Ferner umfasst 
die Verifizierungseinrichtung 30 ein Ein-/Ausgabemo-
dul, mit welchem die Telekommunikations-Teilneh-
merendeinrichtung 10 nach Weiterleitung verbunden 
ist. Über eine zentrale Steuerlogik 31 der Verifizie-
rungseinrichtung 30 wird der Ablauf der Verifizierung 
gesteuert.

[0059] Die Verifizierungseinrichtung, beispielsweise 
ein WEB-basierter Dialer-Schutzserver, sucht darauf-
hin aus seiner Datenbank 32 darin enthaltene ent-
sprechende dienstspezifische Daten des angewähl-
ten kostenpflichtigen Mehrwertdienstes und übergibt 
diese Information dem Ein-/Ausgabemodul 35. Je 
nach spezifischer Applikation basiert das Ein-/Ausga-
bemodul 35 zum Übertragen und Empfangen von In-
formationen auf einem Sprachdialogsystem, verwen-
det ein Multifrequenzverfahren oder, insbesondere 
im Falle eines WEB-basierten Verifizierungssservers 
basiert es auf einem multimedialen Informationsüber-
tragungssystem. Das Ein-/Ausgabemodul 35 über-
gibt, wie mit dem Pfeil F der Fig. 2 gekennzeichnet, 
die dienstspezifischen Daten an die Telekommunika-
tions-Teilnehmerendeinrichtung 10. Diese Daten um-
fassen beispielsweise Informationen sowohl über 
den Dienstinhalt als auch über die dem kostenpflich-
tigen Mehrwertdienst zugrundeliegenden spezifi-
schen Tarifinformationen.

[0060] Anschließend wird mittels des Zufallsgenera-
tors 33 eine nur einmalig benutzbare persönliche 
Identifikationsnummer (PIN) generiert und diese bei-
spielsweise per Sprachausgabe über das Modul 35
ebenfalls an die Teilnehmerendeinrichtung 10 über-
tragen (Pfeil F). Die generierte, zur Bestätigung erfor-

derliche Nummer wird ferner an die Vergleichsein-
richtung 34 übergeben. Während dieser Vorgänge, 
wie bei Fig. 2 mit der durch E gekennzeichneten Ver-
bindungslinie dargestellt, kann eine Verbindung zwi-
schen dem Netz 20 und der Verifizierungseinrichtung 
30 weiterhin bestehen, welches jedoch nicht zwin-
gend ist.

[0061] Ist der Teilnehmer zur Nutzung des Mehr-
wertdienstes mit der angebotenen Mehrwertdienst-
leistung und der ihr zugeordneten Vergebührung ein-
verstanden, übermittelt er, wie mit dem Pfeil G der 
Fig. 3 gekennzeichnet, von der Telekommunikati-
ons-Teilnehmerendeinrichtung 10 der Verifizierungs-
einrichtung 30 als Bestätigung seine individuell zuvor 
übermittelte PIN, beispielsweise per Spracheingabe 
oder über die Telefontastatur unter Verwendung ei-
nes Multifrequenzverfahrens.

[0062] Nach Überprüfung einer Übereinstimmung 
zwischen der von der Telekommunikations-Teilneh-
merendeinrichtung 10 an die Verifizierungseinrich-
tung 30 übertragene Bestätigung mit der zuvor gene-
rierten Bestätigungsnummer durch die Vergleichsein-
richtung 34 wird, wie mit den Pfeilen H und I der 
Fig. 4 gekennzeichnet, die Verbindung zum eigentli-
chen Ziel, also der entsprechenden Diensteinrich-
tung 40 des Anbieters zum Abrufen des entsprechen-
den kostenpflichtigen Mehrwertdienstes geschaltet.

[0063] Hierfür können wiederum Standardmecha-
nismen bestehender Telefonnetze verwendet wer-
den, insbesondere solche, die einen teilweisen Ver-
bindungsrückbau und einen erneuten Verbindungs-
aufbau zum Weiterleitungsziel bewirken. Für den 
Teilnehmer der Endeinrichtung 10 scheint es so, also 
ob die Verbindung zwischen ihm und der Dienstein-
richtung 40 direkt geschaltet wurde. Gleichzeitig 
kann auch hierbei ein entsprechender Gebührensatz 
in der Vermittlungsstelle des Netzbetreibers angelegt 
werden.

[0064] Fig. 5 zeigt eine solche mögliche technische 
Realisierung des vorstehend beschriebenen erfin-
dungsgemäßen Verfahrens, bei welchem innerhalb 
des Netzes 20 eines Netzbetreibers eine Vielzahl von 
Vermittlungsstellen 25, 27 und 28 umfasst sind. Über 
die Vermittlungsstellen 25 und 27 erfolgt die Weiter-
leitung eines Rufs von der Telekommunikationsend-
einrichtung 10 zu der Verifizierungseinrichtung 30 un-
ter zusätzlicher Verwendung eines Dienststeue-
rungsservers 26. Nach erfolgter positiver Verifizie-
rung wird der Ruf über die Vermittlungsstellen 25 und 
28 zur angewählten Diensteinrichtung 40 geleitet. 
Wie aus Fig. 5 zu sehen, wird bei positiver Verifizie-
rung also ein teilweiser Verbindungsrückbau bis zur 
Ursprungsvermittlungsstelle 25 und ein erneuter Ver-
bindungsaufbau über die Vermittlungsstelle 28 zum 
Weiterleitungsziel, also im vorliegenden Fall zur an-
gewählten Diensteinrichtung 40 des gewünschten 
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kostenpflichtigen Mehrwertdienstes bewirkt. Eine 
hierbei durchgeführte Übertragung von Nutzkanalda-
ten ist jeweils durch die durchgezogenen Pfeile ange-
zeigt und eine Übertragung von reinen Signalisie-
rungsdaten durch die gestrichelten Pfeile.

[0065] Zusätzlich umfasst die Erfindung ferner Aus-
führungsformen, bei welchen die Verifizierung selbst 
einer Tarifierung unterliegt, die nach Durchführung 
der Verifizierung einem entsprechend zugeordneten 
Tarifierungs- und/oder Abrechnungssystem zuge-
führt werden. Falls der Teilnehmer der Endeinrich-
tung 10 die Konditionen des Anbieters des kosten-
pflichtigen Mehrwertdienstes nicht akzeptiert und in-
folge keine oder eine andere Bestätigung an die Ve-
rifizierungseinrichtung übermittelt (Pfeil G), wird eine 
Weiterleitung unterbunden und die Verbindung zwi-
schen der Teilnehmerendeinrichtung 10 und dem 
Netz 20 ausgelöst. Eine solche Unterbindung der 
Weiterschaltung bzw. der damit verbundene Abbruch 
des Rufaufbaus zu der angewählten Diensteinrich-
tung 40 erfolgt insbesondere auch, wenn innerhalb 
eines definierten Zeitintervalls keine übereinstim-
mende Bestätigung von der Telekommunikationsein-
richtung 10 zu der Verifizierungseinrichtung 30 über-
tragen worden ist.

[0066] Sofern bei dem Anschluss der Telekommuni-
kations-Teilnehmerendeinrichtung 10 für Dienstruf-
nummern des Rufnummernraums 019x zusätzlich 
eine permanente oder veränderbare Rufnummern-
sperre geschaltet wurde, können Dialer-Programme 
somit keinen automatischen Verbindungsaufbau zu 
einer gesperrten Rufnummer aufbauen.

[0067] In alternativer Ausführung sind daher von der 
Erfindung insbesondere auch Ausführungsformen er-
fasst, bei welchen eine spezifische Anfangsziffernfol-
ge zum Aktivieren einer Rufanalyse nicht notwendig 
ist. In diesem Fall ist vorgesehen, dass die Rufnum-
mernanalyse, insbesondere teilnehmerbedingt, der-
art konfigurierbar ist, dass diese im Wesentlichen un-
ter Ansprechen auf jede beliebige Rufnummer akti-
vierbar ist und die Verifizierungsprozedur unter An-
sprechen auf das Erkennen einer Servicerufnummer 
entsprechend vorstehender Beschreibung durchge-
führt wird.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum netzbasierten Verifizieren von 
Rufverbindungen von einer Telekommunikati-
ons-Teilnehmerendeinrichtung (10) zu einer unter ei-
ner Servicerufnummer angewählten Telekommunika-
tions-Diensteinrichtung (40), bei welchem während 
eines Rufaufbaus (A) eine Auswertung der gewähl-
ten Rufnummer basierend auf wenigstens einer 
Kommunikationsnetzbasiert gespeicherten Service-
rufnummer und/oder wenigstens einem Serviceruf-
nummerraum durchgeführt wird, unter Ansprechen 

auf das Erkennen (B) einer Servicerufnummer die 
Übermittlung (G) einer definierten Bestätigungsinfor-
mation von der Telekommunikations-Teilnehmerend-
einrichtung (10) zur Verifizierung der Rufverbindung 
gefordert wird und unter Ansprechen auf ein Nichtü-
bereinstimmen der geforderten mit einer oder keiner 
von der Telekommunikations-Teilnehmerendeinrich-
tung (10) übermittelten (G) Bestätigungsinformation 
der Rufaufbau abgebrochen wird.

2.  Verfahren nach vorstehendem Anspruch, fer-
ner dadurch gekennzeichnet, dass an die Telekpm-
munikations-Teilnehmerendeinrichtung (10) eine An-
forderung (F) zur Übermittlung der definierten Bestä-
tigungsinformation übertragen wird.

3.  Verfahren nach vorstehendem Anspruch, fer-
ner dadurch gekennzeichnet, dass der Rufaufbau 
nach Anforderung (F) der Bestätigungsinformation 
unter Ansprechen auf das Verstreichen eines vorde-
finierten Zeitintervall abgebrochen wird, sofern von 
der Telekommunikations-Teilnehmerendeinrichtung 
(10) keine Bestätigungsinformation übermittelt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die 
definierte Bestätigungsinformation eindeutig dem je-
weiligen Rufaufbau zugeordnet wird.

5.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die 
definierte Bestätigungsinformation unter Ansprechen 
auf das Erkennen einer Servicerufnummer generiert 
wird, insbesondere mittels eines Zufallsgenerators 
(33), und an die Telekommunikations-Teilnehme-
rendeinrichtung (10) übertragen wird.

6.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Auswertung der gewählten Rufnummer lediglich un-
ter Ansprechen auf eine von der Rufnummer umfass-
te definierte Anfangsziffernfolge erfolgt.

7.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass unter 
Ansprechen auf das Erkennen einer Servicerufnum-
mer dieser Servicerufnummer zugeordnete, gespei-
cherte Information an die Telekommunikations-Teil-
nehmerendeinrichtung (10) übertragen (F) wird.

8.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die 
Übertragung von Information, einschließlich der Be-
stätigungsinformation, zu und/oder von der Telekom-
munikations-Teilnehmerendeinrichtung (10) unter 
Verwendung eines Sprachdialogsystems, Mehrfre-
quenzverfahrens, visuell und/oder multimedial er-
folgt.

9.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
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sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die 
Übertragung von Information, einschließlich der Be-
stätigungsinformation, zu und/oder von der Telekom-
munikations-Teilnehmerendeinrichtung (10) unter 
Einbindung wenigstens eines weiteren Kommunikati-
onsnetzes, insbesondere des Internets erfolgt.

10.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass das 
Auswerten, Erkennen, Verifizieren, Rufabbrechen 
und/oder ein Rück- und/oder Weiterleiten des Rufs 
unter Verwendung wenigstens einer Vermittlungs-
stelle (25, 27, 28) erfolgt, über welche der Rufaufbau 
wenigstens teilweise erfolgt.

11.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass unter 
Ansprechen auf das Erkennen einer Servicerufnum-
mer die Telekommunikations-Teilnehmerendeinrich-
tung (10) zur Anforderung der Bestätigungsinformati-
on mit einer über wenigstens einer Vermittlungsstelle 
(24, 25) zugreifbare Verifizierungseinrichtung (30) 
rück- und/oder weiterverbunden (C) wird und erst un-
ter Ansprechen auf ein Übereinstimmen der angefor-
derten mit dem von der Telekommunikations-Teilneh-
merendeinrichtung (10) übermittelten Bestätigungs-
information eine Rück- und/oder Weiterverbindung 
(H) mit der angewählten Telekommunikations-Dienst-
einrichtung (40) aufgebaut wird.

12.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass unter 
Ansprechen auf eine durchzuführende oder durchge-
führte Verifizierung Tarifierungsinformation zu einem 
Tarifierungs- und/oder Abrechnungssystem übertra-
gen wird.

13.  System zur Durchführung des Verfahrens 
nach einem der vorstehenden Ansprüche, wenigs-
tens einem Telekommunikationsnetz zuordenbar um-
fassend wenigstens einen Speicher zum auslesba-
ren Speichern von einer Anzahl von Servicerufnum-
mern und/oder Servicerufnummerräumen, eine Ein-
richtung (21) zum Auswerten einer Rufnummer, zu 
welcher ein Rufaufbau von einer Telekommunikati-
ons-Teilnehmerendeinrichtung (10) aufgebaut wer-
den soll, basierend auf der Anzahl von Serviceruf-
nummern und/oder Servicerufnummerräumen, eine 
wenigstens eine Verifizierungseinrichtung (30), die 
unter Ansprechen auf das Erkennen einer Serviceruf-
nummer zum Vergleichen einer definierten Bestäti-
gungsinformation mit einer von der Telekommunikati-
ons-Teilnehmerendeinrichtung (10) übermittelten Be-
stätigungsinformation und unter Ansprechen auf ein 
Nichtübereinstimmen der definierten Bestätigungsin-
formation mit der oder keiner von der Telekommuni-
kations-Teilnehmerendeinrichtung (10) übermittelten 
Bestätigungsinformation zum Abbrechen des Rufauf-
baus ausgebildet ist.

14.  System nach vorstehendem Anspruch, ferner 
dadurch gekennzeichnet, dass der Verifizierungsein-
richtung (30) ein Sende-/Empfangsmodul (35) zum 
Übertragen und Empfangen von Information an die 
bzw. von der Telekommunikationsendeinrichtung zu-
geordnet ist.

15.  System nach vorstehendem Anspruch, ferner 
dadurch gekennzeichnet, dass das Sende-/Emp-
fangsmodul (35) zum Übertragen und Empfangen 
von akustischer, visueller und/oder multimedialer In-
formation ausgebildet ist und/oder Zugriff auf ein 
Sprachdialogsystem und/oder auf ein System zur An-
wendung eines Mehrfrequenzverfahrens hat.

16.  System nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die 
Einrichtung (21) zum Auswerten lediglich unter An-
sprechen auf eine von der Rufnummer umfasste de-
finierte Anfangsziffernfolge aktivierbar ist.

17.  System nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die 
Verifizierungseinrichtung (30) mit einer Uhr derart 
verbunden ist, dass der Abbruch des Rufaufbaus un-
ter Ansprechen auf das Verstreichen eines vordefi-
nierten Zeitintervall erfolgt, sofern von der Telekom-
munikations-Teilnehmerendeinrichtung (10) keine 
Bestätigungsinformation übermittelt wird.

18.  System nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass der 
Verifizierungseinrichtung (30) ein Modul zum eindeu-
tigen Zuordnen der definierten Bestätigungsinforma-
tion zu dem Rufaufbau und/oder ein Modul (33) zum 
Generieren von jeweils eindeutig definierter Bestäti-
gungsinformation, insbesondere ein Zufallsgenerator 
zugeordnet ist.

19.  System nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner gekennzeichnet durch wenigstens 
eine Einrichtung (24, 31) zum Rück- und/oder Weiter-
verbinden der Telekommunikations-Teilnehmerend-
einrichtung (10) mit der Verifizierungseinrichtung (30) 
unter Ansprechen auf das Erkennen einer Serviceruf-
nummer und zum Rück- und/oder Weiterverbinden 
der Telekommunikations-Teilnehmerendeinrichtung 
(10) mit der angewählten Telekommunikations-Dien-
steinrichtung (40) unter Ansprechen auf ein Überein-
stimmen der definierten, mit der von der Telekommu-
nikations-Teilnehmerendeinrichtung (10) übermittel-
ten Bestätigungsinformation.

20.  System nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die 
Auswerteeinrichtung (21), die Verifizierungseinrich-
tung (30) und/oder die Rück- und/oder Weiterverbin-
dungseinrichtung (24, 31) wenigstens einer Vermitt-
lungsstelle (25, 27, 28) zugeordnet ist, insbesondere 
einer Vermittlungsstelle eines Festnetzes oder eines 
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Mobilfunknetzes (20) zugeordnet ist, über welche der 
Rufaufbau wenigstens teilweise erfolgt.

21.  System nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass die 
Telekommunikations-Teilnehmerendeinrichtung (10) 
eine Mobilfunkeinrichtung oder eine Festnetzeinrich-
tung ist.

22.  System nach einem der vorstehenden An-
sprüche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass der 
Verifizierungseinrichtung (30) eine Datenbank (32) 
mit zu Servicerufnummern abrufbar gespeicherter In-
formation zugeordnet ist.

23.  System nach vorstehendem Anspruch, ferner 
dadurch gekennzeichnet, durch eine der Verifizie-
rungseinrichtung (30) zugeordnete Einrichtung zur 
Generierung von Tarifierungsinformation und zur 
Übertragung der Tarifierungsinformation an ein Tari-
fierungs- und/oder Abrechnungssystem.

24.  System nach vorstehendem Anspruch, ferner 
gekennzeichnet durch Schnittstellen zum Bereitstel-
len eines Zugangs von und/oder zu weiteren Kommu-
nikationsnetzwerken, insbesondere des Internets.

25.  Computerlesbarer Träger mit Programm-
code, der bei Implementierung in einen Computer, 
insbesondere innerhalb eines Systems nach einem 
der vorstehenden Ansprüche, die Durchführung des 
Verfahrens nach einem der vorstehenden Ansprüche 
bewirkt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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